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1 Ca 383/18 

1 n dem Rechtsstreit 

- Abschrift

Im Namen des Volkes 

Urteil 

- Kläger-

Prozessbevollmächtigte: 

DGB Rechtsschutz GmbH; Büro Oldenburg, Rechtssekretäre, Kaiserstraße 4-6; 26122 
Oldenburg 

gegen 

- Beklagte -

Prozessbevoll mächtigte: 

Arbeitgeberverband 

hat die 1. Kammer des Arbeitsgerichts Oldenburg auf die mündliche Verhandlung vom 5. 

Februar 2019 für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger für die Zeit vom 18.02.2019 bis
zum 28.02.2019 insgesamt 9 Tage 11Freizeit für ältere Arbeitnehmer" unter

Fortzahlung der Vergütung zu gewähren.
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11. Der Antrag auf Ausschluss der vorläufigen Vollstreckbarkeit wird zurück
gewiesen.

III. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Der Streitwert wird festgesetzt auf 1.291,05 €.

Tatbestand 

Der am 17.08.1955 geborene Kläger ist aufgrund eines Arbeitsvertrages vom 02. 1 0. 1 991 (An

lage K1, BI. 4 bis 5 d. A.) seit dem 01.10.1991 als Arbeitnehmer in der Produktion bei der Be

klagten beschäftigt. 

Im Oktober 2018 betrug das Bruttomonatsentgelt 3.108,69 €.

Das Arbeitsverhältnis wird altersbedingt mit Ablauf des 28.02.2019 sein Ende finden. 

Auf das Arbeitsverhältnis findet der Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer und Auszubildenden 

in der Milch-, Käse- und Schmelzkäseindustrie vom 16.03.1989, gültig ab dem 01.01.1989, An

wendung (Anlage K2, BI. 6 bis 25 d. A.).

In § 12 des Manteltarifvertrages ist Freizeit für ältere Arbeitnehmer geregelt, wo es wie folgt 

heißt: 

1. Arbeitnehmer erhalten jährlich, beginnend mit dem Jahr, in dem sie das 60. Lebens

jahr vollenden, eine bezahlte Freizeit. Sie beträgt zwölf Arbeitstage.

2. Die Ansprüche auf bezahlte Freizeit sind grundsätzlich im Jahre des Entstehens zu

gewähren. In Übereinstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die

jährlichen Ansprüche auf bezahlte Freizeit jedoch aucl1 zusammenhängend und un

mittelbar vor dem Austritt des Arbeitnehmers aus dem Betrieb gewährt werden.

3. Das Entgelt bemisst sich entsprechend§ 11 Zift. 4.

Dementsprechend wurde dem Kläger im Jahr 2015, dem Jahr, in dem er das 60. Lebensjahr 

erreichte, Freizeit für ältere Arbeitnehmer im Umfang von 12 Arbeitstagen gewährt. In den fol

genden Jahren erhielt er ebenfalls die genannten zusätzlichen freien Tage. 

Mit Datum vom 14.10.2018 beantragte der Kläger für das Jahr 2019 12 Tage „Freizeit für ältere 

Arbeitnehmer" für die Zeit vom 13.02.2019 bis 28.02.2019 (Anlage K 3, BI. 26 d. A.).

Mit Schreiben seiner Gewerkschaft vom 01.11.2018 wiederholte der Kläger sein Begehren (An

lage K4, BI. 27 d. A.).
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für die Gewährung von Altersfreizeit von August 2018 bis Februar 2019 reiche. Dementspre

chend sei Altersfreizeit gewährt worden, so dass restliche Ansprüche des Klägers nicht mehr 

bestünden. 

Insoweit beziehe sich die Beklagte auch auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 07. No

vember 1995 zum Aktenzeichen 9 AZR 799/94 (Anlage B5, BI. 70 bis 74 d. A.). 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils sei gern. § 62 ArbGG auszuschließen, da die Be

klagte im Falle einer antragsgemäßen Verurteilung durch das Arbeitsgericht Oldenburg Gefahr 

laufe, auch bei Beschreiten des Rechtsmittelweges einen nicht zu ersetzenden Nachteil zu er

fahren, weil eine Rückforderung von gewährten Freizeittagen rechtlich unmöglich wäre und die 

Beklagte einen etwaigen Rückforderungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der ungerechtfer

tigten Bereicherung in einem gesonderten Verfahren durchsetzen müsse. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

Der Kläger hat Anspruch auf die Gewährung weiterer 9 Tage „Freizeit für ältere Arbeitnehmer" 

unter Fortzahlung der Vergütung in der Zeit vom 18.02.2019 bis 28.02.2019 (vgl.§ 12 des MTV 

für die Arbeitnehmer und Auszubildenden in der Milch-, Käse- und Schmelzkäseindustrie vom 

16.03.1989. 

Nach § 12 des in Rede stehenden Manteltarifvertrages erhält der Arbeitnehmer jährlich, begin

nend mit dem Jahr, in dem er das 60. Lebensjahr vollendet, eine bezahlte Freistellung von 

12 Arbeitstagen. Insoweit enthält § 12 MTV einen kalenderjährlichen Bezug. Zwar wird nicht 

ausdrücklich das Kalenderjahr als solches bezeichnet, jedoch durch die Formulierung „begin

nend mit dem Jahr" wird der Anspruch auf das Kalenderjahr bezogen. Der Anspruch beginnt 

also nicht mit Vollendung des 60. Lebensjahres, sondern der Anspruch entsteht zu Beginn des 

Jahres, in dem der Arbeitnehmer 60 Jahre wird. 

Eine Quotelung hat nicht zu erfolgen, da der Tarifvertrag für die Altersfreizeitansprüche keine 

Zwölftelungsbestimmung enthält. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dieser Auslegung auch nicht die Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichts vom 07.11.1995 zum Aktenzeichen 9 AZR 799/94 entgegen. Die 

dieser Entscheidung zugrundeliegende Regelung zu Altersfreizeit in § 3 des Manteltarifvertra

ges für Brauereien im lande Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 1990 ist nämlich nicht ver

gleichbar mit der hier in Streit stehenden Regelung in § 12 des Manteltarifvertrages. Während 

§ 12 MTV einen kalenderjährlichen Bezug enthält, entsteht nach § 3 Abs. 7 des Manteltarifver

trages für Brauereien im lande Nordrhein-Westfalen der Anspruch auf Altersfreizeit nicht mit 
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